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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Naturschutz

Dans le canton d'Argovie, une seconde initiative lancée par des milieux de la protection
de la nature, mécontents de la loi sur la vallée de la Reuss qui avait été adoptée en
votation populaire en décembre 1969, a abouti. Ils désiraient non seulement une
extension de la réserve naturelle, mais encore l'interdiction de construire des usines
électriques ainsi que l'obligation de réserver ces régions à l'agriculture et à la forêt.
Mais le gouvernement argovien ainsi que le Grand Conseil jugèrent le projet
«politiquement irréalisable» et se prononcèrent pour son rejet. Comme le Conseil
fédéral allouait une somme de plus de cinq millions de francs pour la correction des
eaux et le drainage de la plaine de la Reuss, il semblait évident que la votation aurait un
résultat négatif. Néanmoins, bien que désapprouvé par la Ligue suisse pour la
protection de la nature, le projet ne fut repoussé qu'à une faible majorité. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.08.1970
PAUL EHINGER

Die Ersetzung des Schächtverbots der Bundesverfassung durch einen allgemeinen
Artikel über den Tierschutz passierte ohne grössere Auseinandersetzungen Parlament
und Volksentscheid. Die Aufzählung einer nicht abschliessend gemeinten Reihe von
Teilgebieten, die der Bund vorzugsweise regeln soll, erregte bei Juristen Anstoss; als
Mittel zur Information des Stimmbürgers über die Tragweite der Revision wurde sie
jedoch beibehalten. Überwiegend wandte man sich im Blick auf die
Ausführungsgesetzgebung gegen eine Aufhebung des Schächtverbots; dieses blieb in
der Form einer Übergangsklausel bestehen. Für die Volksabstimmung gaben fast alle
Parteien die Japarole aus; vereinzelte opponierende Gruppen, so die Genfer Vigilance
und mehrere Schlachthausdirektoren, glaubten vor allem einer bevorstehenden
Wiederzulassung des Schächtens vorbeugen zu müssen. Der Entscheid fiel im Verhältnis
5:1; in keinem Kanton erreichten die Gegner einen Drittel der Stimmen. Über
Tierschutzbestrebungen auf dem Gebiet der Jagd und der Fischerei ist schon an
anderer Stelle berichtet worden.

Abstimmung vom 2.Dezember 1973

Beteiligung: 34.99%
Ja: 1'041'504 (84.0%) / Stände: 19 6/2
Nein: 199'090 (16.0%) / Stände: 0

Parolen:
– Ja: CVP, EVP, FDP, LdU, LPS, PdA, REP, SD, SPS, SVP
– Nein: EVP TG 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.1973
PETER GILG

L'initiative pour les chemins pédestres et les sentiers, déposée en 1974, avait été
retirée par ses promoteurs en 1978, en faveur du contre-projet de l'Assemblée
fédérale. Le gouvernement s'était déclaré d'accord avec la nouvelle version. Début 1979,
le texte dut passer devant le peuple. Presque tous les partis et de nombreuses
associations économiques et de protection de l'environnement recommandèrent
l'acceptation, estimant que le piéton, oublié au niveau des lois sur le trafic, devrait être
reconnu et protégé. Ils pensaient que cet article était favorable à chacun et ne coûtait
presque rien, puisqu'aucun poste ne serait créé. Les opposants se recrutèrent en
majorité dans les cantons campagnards où de bonnes routes montagnardes et
forestières, ouvertes au trafic, sont appréciées par les habitants des villages reculés, et
parmi les fédéralistes qui redoutèrent l’emprise de Berne sur un nouveau secteur. On
regretta aussi l'introduction dans la Constitution d'une disposition aussi mineure,
contribuant à son abâtardissement. L'article fut voté le 18 février et rencontra un vif
succès. Plus des trois quarts des bulletins lui furent favorables.

Votation du 18 février 1979

Participation: 49.55%

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.02.1979
GISÈLE ORY
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Oui: 1'467'357 (77.58%) / Cantons: 19 6/2
Non: 424'058 (22.42%) / Cantons: 1

Mots d'ordre:
- Oui: PDC (5*), PEV, PLR (7*), Adl, PST, POCH, MRS, DS, PSS, UDC (3*)
- Non: PLS (1*)
* Recommandations différentes des partis cantonaux 3

Mit 53% Ja-Stimmen nahm der Schwyzer Souverän überraschend die von grünen
Kreisen eingereichte Landschaftsschutz-Initiative an, welche unter anderem gegen den
geplanten Waffenplatz in Rothenthurm gewendet werden kann. 4

KANTONALE POLITIK
DATUM: 23.09.1985
KATRIN HOLENSTEIN

Nach sechzehn Jahren Planung scheiterte die Idee eines bis anhin zweiten und
flächenmässig grössten Nationalparks, dem sogenannten Parc Adula, im Gebiet um das
Rheinwaldhorn (it: Adula) im November 2016 an der Urne. Abgestimmt wurde in den 14
Bündner und 3 Tessiner Gemeinden, deren Gebiet teilweise oder ganz dem
Nationalpark angehört hätten. Damit das Projekt hätte realisiert werden können, wäre
die Zustimmung von mindestens 13 dieser 17 Gemeinden notwendig gewesen. Am
Abstimmungssonntag wurde das Vorhaben indes nur von 9 Gemeinden befürwortet und
mit Vals (GR), Lumnieza (GR) und Blenio (TI) gerade von drei Gemeinden am deutlichsten
abgelehnt, deren Gebiete teilweise zur Kernzone des Nationalparks gehört hätten.
Insgesamt hätte sich die Fläche des Nationalparks auf 1250 km2 ausgedehnt; wovon die
Kernzone 145 km2 ausgemacht hätte. Das Abstimmungsergebnis liess vermuten, dass
gerade die «sterile Kernzone im Hochgebirge», wie das Nein-Komitee das Herzstück
des Parks bezeichnet hatte (zit in TA), Ausschlag für ein Nein gegeben hatte. Zweck der
Kernzone eines Nationalparks ist, den Einfluss des Menschen auf die Natur möglichst
gering zu halten. So etwa dürften keine Wanderwege verlassen, keine Pilze und Beeren
gesammelt und keine Motorfahrzeuge gefahren werden. Darüber hinaus ist die
landwirtschaftliche Nutzung stark eingeschränkt und Jagd und Fischerei grundsätzlich
verboten; Ausnahmen sind lediglich zur Verhütung von Wildschäden respektive zum
Schutz der autochthonen Fauna zulässig.

Der Abstimmungskampf hatte sich zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen den
Gegnern, die sich vor zunehmender Bürokratie und eingeschränkter Handlungsfreiheit
fürchteten, und den Befürwortern, die davor warnten, dass so eine Chance nie
wiederkehren werde, entwickelt. Zu den kritischen Stimmen hatten etwa neben den
Landwirten auch die Alpinisten und Bergführer gezählt, die beim Zustandekommen des
Nationalparks mit der Halbierung ihrer SAC-Sommerrouten hätten auskommen müssen.
Trotz ihrer insgesamt befürwortenden Haltung hatte auf der anderen Seite auch Pro
Natura das Projekt kritisiert, da dieses zu viele Ausnahmen für verschiedene
Nutzergruppen in der Kernzone zugelassen hätte, womit die ungestörte Entwicklung der
Natur nicht vollends umgesetzt worden wäre.

Nach verlorener Abstimmung setzten die Naturschützer ihre Hoffnung damals noch auf
das letzte noch offene Nationalpark-Projekt, den Parco Nationale del Locarnese. Beide
Projekte waren im Jahr 2000 ins Leben gerufen worden, nachdem Pro Natura einen
Ideenwettbewerb zur Gründung eines zweiten Nationalparks lanciert und im Falle des
Zustandekommens dem Projekt einen Betrag von CHF 1 Mio. versprochen hatte. Vier
weitere in diesem Zusammenhang angedachten Projekte waren bereits zu früheren
Zeitpunkten begraben worden. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 27.11.2016
MARLÈNE GERBER

Le Parc National du Locarnese ne verra pas le jour. Le projet d'un deuxième parc
national suisse, au côté de celui des Grisons, est tombé à l'eau, puisque six des huit
communes appelées à voter l'ont refusé. Les communes d'Ascona et Bosco Gurin ont
dit oui au projet, contrairement à Brissago, Losone, Centovalli, Ronco sopra Ascona,
Onsernone et Terre di Pedemonte. Le projet prévoyait une étendue protégée de 128
km2, composée d'une zone de protection renforcée où de nombreuses activités
humaines auraient été interdites. L'objectif était de permettre à la nature de s'y
développer librement. Elle aurait été entourée d'une seconde zone, non soumise à des
restrictions, devant assurer sa protection et celle de la nature. Le parc aurait bénéficier
de 52 millions de francs pour valoriser le territoire sur dix ans. Les promoteurs
estimaient des retombées économiques de 200 millions de francs, ainsi que la création
d'une vingtaine d'emplois directs et 200 postes de travail indirects. La campagne fut

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.06.2018
DIANE PORCELLANA
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très animée. D'après les observateurs, c'est la crainte de la population de perdre la
liberté dont elle jouit, qui explique ce vote. 6

Gewässerschutz

Die klare Annahme der neuen Wasserwirtschaftsartikel 24 bis und 24 quater in der
Volksabstimmung vom 7. Dezember beendete die rund zehnjährigen Bemühungen um
die Revision der verfassungsrechtlichen Grundlagen für die Bewirtschaftung und den
Schutz des Wassers. Die parlamentarische Beratung kam, von einer weiteren
Öffentlichkeit kaum beachtet, erst im Juni zum Abschluss. Das Seilziehen führte
schliesslich zu einem recht umfangreichen Verfassungstext, in welchem der strittigste
Punkt, die Kompetenzausscheidung zwischen Bund und Kantonen, durch Kompromisse
geregelt wurde. Der Bereich für die Grundsätze wie für die gesetzlichen Bestimmungen,
die der Bund «zur haushälterischen Nutzung und zum Schutz der Wasservorkommen
sowie zur Abwehr schädigender Einwirkungen des Wassers» aufstellen darf, wurden,
um einer Machtausweitung des Bundes Grenzen zu setzen, abschliessend aufgezählt.
Gesetzgebungskompetenzen werden dabei dem Bund unter anderem in den Fragen des
Gewässerschutzes, der Sicherung von Restwassermengen, der Wasserbaupolizei und
der Eingriffe zur Beeinflussung der Niederschläge eingeräumt. Lediglich Grundsätze
aufstellen darf der Bund beispielsweise über «die Erhaltung und Erschliessung der
Wasservorkommen, insbesondere für die Versorgung mit Trinkwasser». Die Verfügung
über die Wasservorkommen und die Erhebung von Abgaben für die Wassernutzung
stehen den Kantonen zu. Der neue Artikel 24 quater, der später einen eigentlichen
Energiewirtschaftsartikel bilden soll, gibt dem Bund wie bisher die Befugnis, über die
Fortleitung und die Abgabe der elektrischen Energie zu legiferieren. Die nunmehr
praktisch unbestrittenen Verfassungsartikel wurden schliesslich mit 858'720 Ja gegen
249'043 Nein angenommen. Von den Ständen lehnte lediglich das Wallis, wo die CVP
die Nein-Parole ausgegeben hatte, die Vorlage ab.

Abstimmung vom 07. Dezember 1975

Beteiligung: 30.9%
Ja: 858'720 (77.5%) / Stände: 18 6/2
Nein: 249'043 (22.5%) / Stände: 1 

Parolen:
– Ja: FDP, CVP (2*), SP, SVP, LPS, LdU, EVP, PdA, POCH, SD, REP, SGV, SBV, SGB, TravS
– Nein: keine
– Stimmfreigabe: keine
*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.12.1975
ERNST FRISCHKNECHT

Le souverain a eu la tâche de se déterminer, le 17 mai, sur deux textes relatifs à la
protection des eaux, soit une initiative populaire «pour la sauvegarde de nos eaux» et
un contre-projet indirect consistant en une révision de la loi de 1971 sur la protection
des eaux. L'initiative, déposée en 1984 par des organisations de pêcheurs et de
protection de l'environnement, prescrivait notamment une protection quasi-totale des
eaux encore à l'état naturel ou proche de cet état. Elle prévoyait de limiter
drastiquement toute atteinte aux. eaux et d'assainir les cours d'eau modifiés par
l'homme. Lorsqu'un cours d'eau aurait été utilisé à des fins énergétiques, l'initiative
stipulait que des débits minimaux suffisants pour la biocénose locale devaient être
garantis. En outre, elle prévoyait la création d'un fonds d'indemnisation lorsque des
droits acquis étaient touchés et octroyait la qualité de partie à des procédures aux
organisations de pêche et de protection de la nature. Quand à la loi, elle allait dans le
sens des initiants en prescrivant des débits minimaux plus sévères que précédemment
et en instaurant un fonds d'indemnisation sur un mode quelque peu différent. De plus,
elle limitait l'épandage d'engrais de ferme. Le processus parlementaire dura plus de
deux ans, la procédure d'élimination des divergences nécessitant de nombreuses
navettes entre les Chambres. En 1991, tandis qúe les propriétaires de petites centrales
hydro-électriques lançaient un référendum contre la loi, les initiants, la considérant
comme insuffisante, décidaient de maintenir leur texte.

Prenant le contre-pied d'une campagne quelque peu manichéenne, le souverain a suivi
la position des autorités fédérales en rejetant l'initiative par deux tiers des votants (et

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 16.05.1992
SERGE TERRIBILINI
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tous les cantons) et en acceptant la loi révisée, dans les mêmes proportions. Cette
dernière était cependant largement rejetée dans la plupart des cantons alpins, en tête
desquels se trouvait le Valais (77%). A l'autre extrême, les citoyens de Bâle-Ville, de
Genève et de Berne l'approuvaient avec des majorités allant de 73% à plus de 80%.

Initiative «pour la sauvegarde de nos eaux». Votation du 17 mai 1992

Participation: 39,2%
Non: 1'093'987 (62,9%) / tous les cantons
Oui: 644'083 (37,1%)

Mots d'ordre:
– Non: PRD, PDC, UDC, PL, PA; CSCS, Vorort, USAM, USP, Conférence gouvernementale
des cantons alpins, organisations de producteurs d'électricité.
– Oui: PS (3*), Adl (1 *), PEP (2*), PE, DS, PdT; organisations de protection de
l'environnement et de la nature, Fédération suisse de pêche et de pisciculture.
– Liberté de vote: USS.
* Recommandations différentes des partis cantonaux

Révision de la loi sur la protection de eaux. Votation du 17 mai 1992

Participation: 39,2% 
Oui: 1'151'706 (66%) 
Non: 591'240 (34%)

Mots d'ordre:
– Oui: PDC (10*), PS, UDC (8*), AdI, PEP (1*), PE, DS, PdT; USS, CSCS, USP, organisations
de protection de l'environnement et de la nature, Fédération suisse de pêche et de
pisciculture
– Non: PRD (7*), PL (1*), PA; Vorort, USAM, Conférence gouvernementale des cantons
alpins, organisations de producteurs d'électricité, en particulier les propriétaires de
petites centrales hydro-électriques
*Recommandations différentes des partis cantonaux 8

L'essentiel du débat a tourné autour de la problématique des débits minimaux et, plus
loin, de l'approvisionnement énergétique de la Suisse. La protection qualitative des
eaux prévue par la loi ou l'initiative fut largement occultée. D'autre part, la position
médiane, défendue par le gouvernement, le parlement, le PDC et l'UDC, consistant à
prôner l'adoption de la loi, considérée comme souhaitable et économiquement
supportable, mais à rejeter l'initiative, jugée excessive, n'occupa qu'une place très
marginale durant la campagne. On assista plutôt à l'affrontement de deux blocs
défendant le double oui pour l'un et le double non pour l'autre. Les défenseurs de la
révision légale ont souligné que la loi instaurait des débits minimaux permettant
l'existence d'une certaine vie aquatique. Ils précisèrent toutefois que les délais prévus
pour la mise en oeuvre de ces prescriptions étaient suffisants pour permettre à
l'économie énergétique de s'adapter et même de renforcer son efficacité. Ils ont
également mis l'accent sur l'étendue de l'action de cette loi; elle permet également
d'améliorer la protection des eaux dans le domaine agricole en limitant l'épandage des
engrais de ferme, de favoriser le cycle naturel de l'eau et l'assainissement des lacs
pollués, d'empêcher la surexploitation des nappes souterraines et de réglementer la
manipulation des substances polluantes. L'initiative, d'un champ d'application moins
large mais aux normes plus exigeantes, a été présentée comme susceptible de stopper
la détérioration des cours d'eaux encore plus ou moins naturels et d'en réhabiliter
d'autres. En prévoyant des débits résiduels plus élevés que la loi, elle aurait assuré une
meilleure protection de la faune et de la flore aquatiques. D'autre part, elle aurait
permis aux organisations de protection de la nature de s'opposer efficacement à de
nouveaux projets de captage. Les opposants à toute nouvelle réglementation en
matière de protection des eaux ont axé leur argumentation essentiellement sur les
problèmes d'approvisionnement énergétique. Selon eux, l'entrée en vigueur de la loi
devrait se traduire par une diminution de la production d'électricité de 8 à 15%, et
d'environ 25% avec l'initiative. Cela serait en totale contradiction avec le moratoire
nucléaire ainsi qu'avec le programme Energie 2000 qui prévoit une augmentation de
5% de la production. Beaucoup de petites usines hydro-électriques seraient mises en
danger; cela provoquerait de nombreuses pertes d'emploi, un affaiblissement de la

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 19.05.1992
SERGE TERRIBILINI
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production autonome de la Suisse et un renchérissement de l'énergie électrique. Cela
serait en outre absurde dans la mesure où les petites centrales sont une source
d'électricité bon marché, non dommageable pour l'environnement, utilisant une
énergie renouvelable et constituant une activité essentielle pour les cantons alpins. Il a
par ailleurs été souligné que ces deux textes restreignaient la souveraineté cantonale.
La campagne vit se dérouler d'importantes batailles de chiffres, souvent
contradictoires, sur les conséquences de ces textes sur l'avenir énergétique de la
Suisse. Les opposants furent emmenés par l'industrie hydro-électrique qui investit de
gros moyens; sa présence dans les médias fut d'ailleurs dominante. L'analyse Vox de ce
scrutin montre que les jeunes, les sympathisants de la gauche ou des écologistes et les
habitants des villes ont acceptée la loi au-delà de la moyenne tandis que les personnes
âgées, les ouvriers et les sympathisants de droite eurent tendance à s'y opposer. Pour
l'initiative, les clivages furent identiques. Il faut y ajouter un fossé Alémaniques-
Romands, ces derniers étant les plus négatifs sur cet objet, conformément à ce qui a
toujours été observé lors de scrutins touchant à la protection de l'environnement. Par
ailleurs, les femmes furent significativement plus nombreuses à accepter l'initiative que
les hommes. 9

Am 13. Juni 2021 stimmte die Schweizer Stimmbevölkerung über insgesamt fünf
Vorlagen ab. Neben den drei Referenden über das Covid-19-Gesetz, das Bundesgesetz
über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) sowie das CO2-
Gesetz standen auch die beiden Agrarinitiativen – namentlich die Pestizid-Initiative
sowie die Trinkwasser-Initiative – auf der Agenda. Letztere verlangte, dass nur noch
diejenigen landwirtschaftlichen Betriebe Subventionen erhalten, welche keine Pestizide
verwenden und in der Tierhaltung auf einen prophylaktischen Einsatz von Antibiotika
verzichten. Ausserdem sollen die Betriebe nur noch so viele Tiere halten, dass diese mit
dem Futter vom eigenen Hof ernährt werden können. 
Der Verein «Sauberes Wasser für alle» um Franziska Herren, welche die Initiative
lanciert hatte, wurde in seiner Kampagne von zahlreichen Umwelt- und
Tierschutzorganisationen sowie von der GP, der GLP und der SP unterstützt. Dazu
gesellte sich auch ein liberales Unterstützungskomitee um den Berner Nationalrat
Christian Wasserfallen (fdp, BE). Daneben genoss die Initiative auch eine gewisse
Unterstützung durch einige bäuerliche Kreise. Die GLP-Politikerin Tiana Angelina Moser
(glp, ZH) begründete ihre Zustimmung zur Initiative mit dem Umstand, dass die
Schweizer Bevölkerung durch die Steuergelder, die in die Landwirtschaft fliessen, die
Zerstörung der Umwelt und damit der eigenen Lebensgrundlage mitfinanziere. Kilian
Baumann (gp, BE) ergänzte, dass der hohe Pestizideinsatz zum Artensterben beitrage.
Auch würden Landwirtinnen und Landwirte mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
nicht nur die Qualität des Trinkwassers, sondern auch ihre eigene Gesundheit
gefährden. 
Das nationale Komitee «2 mal Nein zu den extremen Agrar-Initiativen», welches sich
auch gegen die Pestizid-Initiative stark machte, führte die Kampagne gegen die
Trinkwasser-Initiative an. Dem Komitee gehörten unter anderem Politikerinnen und
Politiker des rechts-bürgerlichen Lagers an und auch zahlreiche Personen, die im
landwirtschaftlichen Bereich arbeiteten (bspw. Landwirte und Landwirtinnen sowie
Agronomen). Überraschenderweise gab auch der Verband BioSuisse die Nein-Parole zur
Trinkwasser-Initiative heraus. Er vertrat dabei die Ansicht, dass die Trinkwasser-
Initiative zu fest auf die Produktion im Inland fokussiere. Bei einer Annahme müssten
allenfalls gar mehr Lebensmittel aus dem Ausland importiert werden, falls die
Konsumentinnen und Konsumenten nicht auf einheimische Bio-Produkte setzen
möchten. Die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage argumentierten des Weiteren, dass
mit einer Landwirtschaft, in der keine Pestizide mehr erlaubt seien, grosse
Ernteausfälle zu erwarten seien. Zudem liege die Verantwortung auch bei den
Konsumentinnen und Konsumenten, die perfekte Nahrungsmittel einkaufen möchten,
welche ohne den Einsatz von Pestiziden gar nicht zu produzieren seien. Hier müsste
zuerst ein Umdenken stattfinden. Auch würden einige Betriebe eingehen, weil sie ihren
Tierbestand massiv reduzieren müssten, um die Tiere mit dem Futter vom eigenen
Betrieb ernähren zu können, erläuterte beispielsweise der Präsident des SBV, Markus
Ritter (mitte, SG). Werner Salzmann (svp, BE) ergänzte, dass die Bauern schon jetzt sehr
ökologisch produzierten und die Trinkwasserqualität in der Schweiz dementsprechend
hervorragend sei. Schliesslich würde die Trinkwasserinitiative die Lebensmittel generell
verteuern und sei daher asozial.

Die Medien berichteten im Vorfeld der Abstimmungen meistens gemeinsam über die
beiden Agrarinitiativen und differenzierten nicht allzu stark zwischen den beiden
Vorlagen. Die Westschweizer Zeitungen Le Quotidien Jurassien und Le Temps

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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befanden, dass die Initiativen zwar hehre Ziele verfolgen, jedoch über das Ziel
hinausschiessen würden. Insbesondere bei der Trinkwasserinitiative sei nicht bedacht
worden, dass mit den geforderten strengeren Regeln für die einheimische Produktion
viel mehr landwirtschaftliche Güter importiert würden. Die Zeitungen waren sich
darüber hinaus einig, dass die beiden Agrarinitiativen stark polarisierten – vor allem
zwischen der ländlichen und der städtischen Bevölkerung. Diese Polarisierung
kennzeichnete auch die teils emotional intensiv geführten Abstimmungskampagnen der
Pro- und Contra-Seite. Wie die Medien berichteten, seien auch viele Plakate zerstört
worden und die beiden Seiten seien des Öfteren verbal aneinander geraten. Es kam
sogar soweit, dass die «Mutter der Trinkwasser-Initiative», Franziska Herren, gegen
Ende der Kampagne nicht mehr öffentlich auftreten wollte, weil sie und ihre Familie
bedroht worden seien. Die Inserateanalyse von Année Politique Suisse, welche einige
Tage vor der Abstimmung publiziert wurde, deutete darauf hin, dass die
Abstimmungskampagnen auch in den Printmedien intensiv geführt wurden. Für die
Trinkwasser-Initiative wurden überdurchschnittlich viele Inserate publiziert, wobei die
Gegnerschaft mehr als doppelt so viele Inserate schaltete wie die Befürworterseite. 
Wie die Tamedia- und SRG-Umfragen im Vorfeld des Abstimmungstermins zeigten,
hatte sich im Frühling 2021 noch eine Mehrheit der Befragten für die Trinkwasser-
Initiative ausgesprochen. Diese Zustimmung nahm jedoch im Verlaufe der
Abstimmungskampagnen ab; ein Muster, das bei vielen Volksinitiativen zu beobachten
ist. In der dritten Umfrage, einige Tage vor dem Urnengang, zeichnete sich dann eine
Ablehnung der Initiative ab.
Am Abstimmungssonntag war tatsächlich schnell klar, dass die Trinkwasser-Initiative
keine Mehrheit finden würde. Sie wurde – wie auch die Pestizid-Initiative – deutlich
abgelehnt. Vor allem in ländlichen Regionen fanden die beiden Vorlagen nur wenig
Zustimmung.

Abstimmung vom 13. Juni 2021

Beteiligung: 59.7% 
Ja:  1'276'117 Stimmen (39.3%) / Stände: 1/2 
Nein:  1'970'332 Stimmen (60.7%) / Stände: 20 5/2 

Parolen:
-Ja: EVP, GLP, GPS, KVP, SD, SPS (1*), VPOD, Pro Natura, Greenpeace, WWF,
Fischereiverband, BirdLife, Schweizer Tierschutz, Swisscleantech, CSP OW
-Nein: EDU, FDP, Lega, MCG, Mitte, PdA, SVP, Jungfreisinnige (1*), Schweizer Forum für
nachhaltige Entwicklung eco, Groupement des Entreprises Multinationales Gem, SBV,
SGV, Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband, BioSuisse,
Fleischfachverband, Obstverband, Getreideproduzentenverband, Milchproduzenten,
GastroSuisse
-Stimmfreigabe: SSV
* in Klammern die Anzahl abweichender Kantonalsektionen

In den Tagen nach der Abstimmung wurde nur am Rande über die Gründe für das
Scheitern der beiden Initiativen diskutiert. Die NZZ und der Blick verorteten diese vor
allem in einer klugen Strategie der Bürgerlichen und des Bauernverbandes. Vielmehr
wurde jedoch auf das «Wie weiter?» fokussiert. Die Medien waren sich einig, dass nun
alle Akteurinnen und Akteure aufeinander zugehen müssten und am selben Strang
ziehen sollten, um die Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten. In diesem Kontext
wurde auch auf die Umsetzung der parlamentarischen Initiative 19.475 der WAK-SR
hingewiesen, mit welcher die mit dem Einsatz von Pestiziden verbundenen Risiken für
die Gewässer bis 2027 (gegenüber dem Mittel des Zeitraums 2012-2015) um 50 Prozent
reduziert werden sollen. Während die Aargauer Zeitung die Umsetzung dieser Initiative
als Erfolg für die Initiantinnen und Initianten der beiden Agrarinitiativen wertete,
konnte die Grüne Ständerätin Céline Vara (gp, NE) dieser parlamentarischen Initiative
nicht allzu viel abgewinnen.
Die im Juli 2021 publizierte Nachbefragung durch gfs.bern zeigte, dass die
Stimmbevölkerung die Initiative vor allem aufgrund ihres grossen Vertrauens in die
Schweizer Landwirtschaft verworfen hatte. Zudem erachteten die Gegnerinnen und
Gegner die Initiative als zu extrem. Die Befürwortenden hingegen sahen in der Initiative
ein Instrument, um Umwelt und Gesundheit zu schützen. Schliesslich wurde auch ein
Graben zwischen der städtischen und der ländlichen Bevölkerung ausgemacht, wobei
Letztere die Initiativen deutlich stärker ablehnte. 10
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Luftreinhaltung

Die wichtigsten Probleme des Umweltschutzes bilden weiterhin die Luftverunreinigung
und der Lärm. Untersuchungen in Zürich ergaben geradezu alarmierende Resultate,
lagen doch an verkehrsreichen Stellen die Schadstoffkonzentrationen beträchtlich über
den in den USA zugelassenen Höchstwerten. Drastische und vor allem sofort wirksame
Vorkehrungen gegen eine der Hauptquellen der Luftverschmutzung forderte die 1974
eingereichte Volksinitiative für die Verringerung der Motorfahrzeugabgase
(sogenannte «Albatros»-Initiative). Die Diskussion in den Räten zeigte, dass die
materiellen Ziele des Begehrens zwar grösstenteils gutgeheissen werden, nicht aber der
von den Initianten beantragte zeitliche Rahmen, welcher die sofortige Einführung der
Massnahmen verlangte. Dies umsomehr, als der Bundesrat versprach, an seinem
eigenen Zeitplan festzuhalten und ähnliche Grenzwerte bis 1982 einzuführen. Mit
diesem Programm der Regierung sei auch gewährleistet, dass die Entwicklung der
Schweiz im Gleichschritt mit derjenigen der Mehrheit der europäischen Länder
verlaufe. Dem wurde von den Befürwortern entgegengehalten, dass es unserem Land
besser anstehen würde, sich auf die Seite der Nationen zu stellen, welche bei der
Bekämpfung der Motorfahrzeugabgase ein bedeutend schnelleres Tempo angeschlagen
haben (Schweden, Japan und die USA). Beim Souverän vermochten sich die Argumente
der Initianten (sie wurden u.a. unterstützt von den Umweltschutzorganisationen, den
Sozialdemokraten und dem Landesring) nicht durchzusetzen. Er lehnte das Begehren
mit 1'157'368 Nein gegen 740'842 Ja ab; zustimmende Mehrheiten ergaben sich einzig in
den beiden Stadtkantonen Genf und Basel-Stadt. Dass die Agglomerationsbewohner
eine rasche Verminderung der Schadstoffemissionen für dringlicher halten als die
weniger betroffene Landbevölkerung, zeigte auch die Annahme der Initiative in der
Stadt Zürich, sowie eine nach der Abstimmung vorgenommene Meinungsumfrage.

Abstimmung vom 25. September 1977

Beteiligung: 51.67%
Ja: 740'842 / Stände: 1 1/2
Nein: 1'157'368 / Stände: 18 5/2

Parolen:
– Ja: EVP (1*), LdU (1*), PdA, POCH, REP, SD, SPS (1*)
– Nein: CVP (1*), FDP (1*), LPS, SVP (1*), SAV, SBV, SGV, TravS, VSA
– Stimmfreigabe: SGB
*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.09.1977
HANS HIRTER

Allgemeiner Umweltschutz

Der Umweltschutz rückte im Jahre 1971 noch stärker in den Vordergrund des politischen
Geschehens. Verschiedene Organisationen traten mit Aufrufen an die Öffentlichkeit.
Der Schweizer Zweig des World Wildlife Fund stellte ein 44-Punkte-Programm zum
Umweltschutz auf, dem freilich vorgeworfen wurde, es sei nicht genügend sorgfältig
überdacht. Die von der Verpackungsindustrie und vom Detailhandel geförderte «Aktion
saubere Schweiz» wollte vor allem die Gedankenlosigkeit beim Wegwerfen von Unrat
bekämpfen. Die aus dem Eidg. Aktionskomitee gegen den Überschallknall
hervorgegangene neu gegründete Schweizerische Gesellschaft für Umweltschutz rief
die Bevölkerung auf, Informationen über Umweltverschmutzungen zu liefern. Am
bedeutungsvollsten war indessen die Annahme eines neuen Verfassungsartikels
24septies. Dieser Artikel, der den Bund ermächtigt, Vorschriften über den Schutz des
Menschen und seiner natürlichen Umwelt gegen schädliche oder lästige Einwirkungen
zu erlassen und insbesondere die Luftverunreinigung und den Lärm zu bekämpfen,
stiess auf keinen organisierten Widerstand. Er wurde in der Volksabstimmung vom 6.
Juni von fast 93 Prozent der Stimmenden (1'222'493 Ja, 96'380 Nein. Stimmbeteiligung
37%) und von allen Ständen angenommen.

Abstimmung vom 6. Juni 1971

Beteiligung: 37.85%
Ja: 1'222'493 (92.7%) / Stände: 19 6/2
Nein: 96'380 (7.3%) / Stände: 0

Parolen:

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.06.1971
ULRICH KLÖTI
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- Ja: FDP, CVP, SP, SVP, LPS, LdU, EVP, PdA, SD, SAV, eco, SBV, SGB, TravS, VSA
- Nein: keine
- Stimmfreigabe: keine 12

Obwohl die Erhaltung der Umwelt in weitesten Kreisen als eine dringliche Aufgabe
anerkannt wird, scheinen sich ihrer Verwirklichung wachsende Hindernisse
entgegenzustellen. Die Vorarbeiten zum Umweltschutzgesetz und die Schwierigkeiten
beim Vollzug der Gewässerschutzbestimmungen machten deutlich, dass unter dem
Druck der gewandelten Wirtschaftslage weite Kreise nicht mehr bereit oder gar nicht
mehr in der Lage sind, die weitgehenden Konsequenzen eines umfassenden
Umweltschutzes zu tragen. Die Einmütigkeit in Grundsätzlichen, die 1971 in einem
überwältigenden Mehr für die Aufnahme des Umweltschutzartikels 24 septies in die
Verfassung zum Ausdruck gekommen war, hat angesichts der tiefgreifenden
Einschränkungen, welche eine wirkungsvolle Umsetzung der Verfassungsbestimmungen
in die Praxis mit sich bringt, einem mühsamen Ringen um Einzelheiten Platz gemacht.
Das EDI eröffnete im Juni das Vernehmlassungsverfahren zu einem Vorentwurf für ein
Bundesgesetz über den Umweltschutz. Der Entwurf trug im wesentlichen den Charakter
eines Rahmenerlasses und entsprach nach den Worten eines seiner Schöpfer, Prof. L.
Schürmanns, der Konzeption einer weitausholenden, den Inhalt des Verfassungsartikels
voll ausschöpfenden Gesetzgebung. Er stiess mehrheitlich auf Skepsis und Kritik. Die
lange Liste von Einwänden resümierte ein Kommentator wie folgt: «Zu ambitiöse
Zielsetzung und gesetzgeberischer Perfektionismus, zu viele Details bei mangelnder
Klarheit über manche Grundsätze, Ungewissheit über die Tragweite, unerwünschte
Kompetenzdelegation an die Bundesexekutive und damit Missachtung des
föderalistischen Staatsaufbaus, Überforderung der öffentlichen Hand und der
Wirtschaft in finanzieller und personeller Hinsicht, Vollzugsschwierigkeiten,
ungenügende Abstimmung auf bestehende eidgenössische und kantonale Gesetze,
Unklarheiten bezüglich der Verfassungsmässigkeit einzelner Bestimmungen»; der
Kommentar bezweifelte jedoch, dass die tieferen Gründe für die Opposition allein in
den Mängeln des Entwurfs lägen. Lediglich die meisten Umweltschutzorganisationen
begrüssten den Text eindeutig. Sie brachten allerdings weitere Postulate zur
wirksameren und zwingenderen Gestaltung des Gesetzes vor. Für den Fall, dass das
Verfahren zum Stillstand käme oder der Bundesrat dem Parlament nur einen
verwässerten Gesetzesentwurf überwiese, behielt sich der WWF Schweiz (World
Wildlife Fund) eine neue Verfassungsinitiative mit präziserer Aufgabenstellung vor. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.07.1974
ERNST FRISCHKNECHT

Zum erwähnten Vorentwurf gingen schliesslich rund 140 Stellungnahmen ein, in
welchen meist Skepsis und Ablehnung zum Ausdruck gebracht wurde. So erklärten sich
beispielsweise die kantonalen Baudirektoren vom Entwurf «in keiner Weise befriedigt».
Positiv äusserten sich lediglich die Umweltschutz-Organisationen und der
Christlichnationale Gewerkschaftsbund. Prof. Leo Schürmann wies als Vorsitzender der
für den Entwurf verantwortlichen Expertenkommission vor allem darauf hin, dass es
gegolten habe, dem umfassenden, 1971 vom Volk mit überwältigender Mehrheit erteilten
Verfassungsauftrag nachzukommen. Eine Verfassung sei kein Parteiprogramm; es
komme ihr normative Kraft zu. Demgegenüber ging das Eidgenössische Amt für
Umweltschutz, das vom EDI beauftragt wurde, den gesamten Fragenkomplex neu zu
bearbeiten, nicht mehr vom Verfassungsauftrag, sondern von den einzelnen konkreten
Problemkreisen aus. Zwölf Arbeitsgruppen befassten sich mit verschiedenen
Teilbereichen. Bisher unbeantwortet blieb die Frage, ob einem Gesamtgesetz oder
einer Teilgesetzlösung der Vorzug zu geben sei. Diese Frage liess auch ein
umfangreiches Gutachten von Prof. Thomas Fleiner offen, welches die
Verfassungsmässigkeit des Vorentwurfs abklärte. Die Expertise hielt fest, dass dessen
generelle Anlage der Verfassung entspreche, und entkräftete damit den mehrfach
erhobenen Einwand, dass der Vorentwurf weitgehend losgelöst von
verfassungsrechtlichen Überlegungen ausgearbeitet worden sei. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.09.1975
ERNST FRISCHKNECHT

En votation, l’initiative populaire «Droit de recours des organisations: Assez
d’obstructionnisme – Plus de croissance pour la Suisse! » a été rejetée par 66% des
citoyennes et citoyens et par tous les cantons. Le taux de participation s’est élevé à
47,2%. Le rejet a été particulièrement net en Suisse romande (à l’exception du Valais) et
dans les cantons de Berne et Bâle-Ville. Il est intéressant de souligner que même dans
le canton de Zurich, où l’initiative est pourtant née, elle a été balayée par 61,8% des
votants.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 30.11.2008
NICOLAS FREYMOND
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Votation du 30 novembre 2008

Participation : 47,2%; Oui : 773 467 (34,0%) / cantons : 0; Non : 1 501 766 (66,0%) /
cantons : 20 6/2

Mots d’ordre :
– Oui : PRD (4*), UDC, PLS, UDF et PBD ; USAM, Economiesuisse.
– Non : PDC (3*), PCS, PS, Verts, PEV, PdT, Verts libéraux ; USS, Travail suisse, ATE, WWF,
Greenpeace, Pro Natura.

* Recommandations différentes des partis cantonaux 15

Das Verdikt zur Volksinitiative "Grüne Wirtschaft" fiel an der Abstimmung vom 25.
September 2015 schliesslich deutlicher aus als die Trendumfragen 10 Tage vor der
Abstimmung hatten vermuten lassen. Nur gerade 36,4% der Stimmenden legten an der
Urne ein Ja ein und auf mehrheitliche Zustimmung stiess die Volksinitiative der Grünen
lediglich im Kanton Genf (51,9%). Im interkantonalen Vergleich zeigte sich, dass das
Anliegen in der Westschweiz und im Tessin sowie im Stadtkanton Basel auf leicht
stärkeren Zuspruch stiess als in den deutschsprachigen Kantone, obschon letztere
tendenziell umweltfreundlicher stimmen als die lateinische Schweiz. Mit
Zustimmungsraten zur grünen Initiative um ein Fünftel bis zu einem Viertel in einigen
ländlichen Kantonen der Deutschschweiz – namentlich Appenzell Innerrhoden,
Nidwalden, Obwalden und Uri – war davon jedoch nicht mehr viel zu merken. 
Zufrieden zeigte sich das bürgerliche Gegenkomitee: Die Stimmbürgerschaft hätte sich
nicht von „sympathisch klingenden Initiativnamen und den immer kurioser werdenden
leeren Versprechungen der Initianten täuschen lassen" (NZZ, 26.9.). Auf der anderen
Seite liess man verlauten, man habe die „Angstkampagne", in der die Gegner ihre
„Unverfrohrenheit" durch die Verbreitung „faktenfreie[r] Behauptungen" demonstriert
hätten, unterschätzt (SGT, 26.9.). Nichtsdestotrotz gab man sich sowohl bei den
Befürwortern als auch von Seiten des Bundesrates überzeugt, dass dies erst der
Startschuss zur Diskussion von Massnahmen zur Förderung der Grünen Wirtschaft
gewesen sei. Immerhin hätte im Vergleich zum Wähleranteil der Grünen Partei ein
deutlich höherer Prozentsatz der Initiative zugestimmt, trösteten sich Vertreterinnen
und Vertreter der Grünen. Eine ressourcenschonende Wirtschaft werde aktuell auch
mit der Energiestrategie 2050, die zu jenem Zeitpunkt dem Parlament zur
Schlussabstimmung vorlag, angestrebt, liess Bundesrätin Leuthard verlauten. SVP und
FDP hingegen interpretierten das Abstimmungsresultat als grundsätzliche Ablehnung
staatlicher Eingriffe zum Wohle einer ökologischen Wirtschaft und forderten aus
diesem Grund etwas lauter als auch schon die Beendigung des 2013 vom Bundesrat
verabschiedeten "Aktionsplans Grüne Wirtschaft". 

Abstimmung vom 25. September 2016

Beteiligung: 43,0%
Ja: 819'770 (36,4%) / 1 Stand
Nein: 1'430'273 (63,6%) / 19 6/2 Stände

Parolen:
– Ja: SP, GPS, GLP, EVP; VCS, SKS, Swisscleantech. 
– Nein: SVP, FDP CVP(2*), BDP(1*); Economiesuisse, SGV, SBV, HEV.
* Anzahl abweichende Kantonalsektionen in Klammern 16

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.09.2016
MARLÈNE GERBER
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Klimapolitik

Im März 2021 gab der Bundesrat seine Empfehlung für die Abstimmung über das
revidierte CO2-Gesetz bekannt, welches im Juni 2021 der Stimmbevölkerung vorgelegt
wird. Wie erwartet sprach sich der Bundesrat für die Annahme des Gesetzes aus.
Das Gesetz war im Herbst 2020 von den Räten verabschiedet worden. Zwei Komitees
hatten erfolgreich das Referendum ergriffen; ein linkes Komitee «Referendum für
einen sozialen und konsequenten Klimaschutz», dem das Gesetz nicht weit genug ging,
und ein rechts-bürgerliches «Wirtschaftskomitee gegen das CO2-Gesetz», das das
Gesetz als zu teuer und wirtschaftsfeindlich erachtete.
Bundesrätin Sommaruga erläuterte die Massnahmen des neuen Gesetzes an einer
Pressekonferenz. Mit Lenkungsabgaben (insbesondere mit der CO2-Abgabe) werde
dafür gesorgt, dass sich klimafreundliches Verhalten stärker auszahle. Zudem würden
mit dem revidierten Gesetz klimafreundliche Investitionen in Gebäude und
Infrastrukturen stärker unterstützt und innovative Firmen gefördert. Im Bereich des
Verkehrs werde veranlasst, dass vermehrt emissionsarme Fahrzeuge auf den Markt
kämen. Dadurch werde auch die Abhängigkeit von ausländischen Erdölkonzernen
verringert und stattdessen könne das eingesparte Geld in innovative Schweizer Firmen
investiert werden. Schliesslich sei das Gesetz auch sozial ausgestaltet, weil die Abgaben
mehrheitlich an die Bevölkerung zurückverteilt würden.
Auch die Kantone sprachen sich für ein Ja an der Urne aus. Stellvertretend betonte der
Bündner Regierungspräsident Mario Cavigelli (GR, cvp), Präsident der EnDK, dass für die
Kantone vor allem die Massnahmen im Gebäudebereich (Erhöhung der Energieeffizienz
und erneuerbare Wärmeversorgung) wichtig seien, bei denen das neue Gesetz
zusätzliche Planungssicherheit und Investitionsanreize bringe. 17

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 29.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im Juni 2021 stimmte die Schweizer Stimmbevölkerung über fünf Vorlagen ab. Nebst
den Referenden über das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung
von Terrorismus (PMT) und das COVID-19-Gesetz wurde auch über drei
umweltpolitische Vorlagen entschieden: die Trinkwasser-Initiative, die Pestizid-
Initiative sowie das Referendum über das CO2-Gesetz. Im Vorfeld der Abstimmung war
für das CO2-Gesetz eine starke Inserate-Kampagne in den Schweizer Printmedien
verzeichnet worden, wobei deutlich mehr Pro-Inserate geschaltet wurden als Contra-
Inserate. Die Vorumfragen von SRG und Tamedia in April, Mai und Anfang Juni 2021
deuteten noch auf eine relativ knappe Annahme des Gesetzes hin, auch wenn die
anfangs hohe Zustimmungsrate mit der Zeit doch erheblich gesunken war. Am
Abstimmungssonntag selber stand die Entscheidung dann lange Zeit auf Messers
Schneide. Schliesslich wurde das Gesetz mit 48.4 Prozent Ja-Stimmen gegenüber 51.6
Prozent Nein-Stimmen knapp abgelehnt. 

Abstimmung vom 13. Juni 2021

Beteiligung: 59.68% 
Ja: 1'568'036 Stimmen (48.4%)
Nein: 1'671'150 Stimmen (51.6%)

Parolen: 
– Ja: EVP, FDP, GLP, GPS, Mitte, SD, SPS. Weitere Ja-Parolen (nicht abschliessend):
EnDK, KDK, SBV, SGB, SSV, TCS, VCS, Verband öffentlicher Verkehr, VPOD, SAB, Pro
Natura, Greenpeace, WWF, BirdLife, Schweizer Alpen-Club, SwissBanking,
Versicherungsverband, Baumeisterverband, Hotelleriesuisse, Swissmem,
Swisscleantech, Stiftung für Konsumentenschutz, Pro Velo
– Nein: EDU, PdA, SVP, ACS. Weitere Nein-Parolen (nicht abschliessend): Centre
Patronal, Verbände des Autogewerbes, HEV, Swissoil, GastroSuisse, Verband Schweizer
Flugplätze, Westschweizer Sektionen der Klimastreikbewegung 
– Stimmfreigabe: SGV

In den Tagen darauf machten sich die Printmedien auf die Suche nach den Gründen für
dieses überraschende Verdikt, war im Vorfeld doch, wie erwähnt, davon ausgegangen
worden, dass die Vorlage angenommen werden würde. Die Medien machten
verschiedene Ursachen für diesen «Hammerschlag» (NZZ) und diesen
«Scherbenhaufen» (Aargauer Zeitung) aus: Ein gewichtiger Grund wurde in der
terminlichen Verknüpfung dieser Vorlage mit den beiden Agrar-Initiativen (Trinkwasser-
Initiative sowie Pestizid-Initiative) festgemacht. Die beiden Agrar-Initiativen hätten das
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bäuerlich-ländliche Milieu stark mobilisiert. Diese Mobilisierung habe dazu geführt,
dass auch das CO2-Gesetz gescheitert sei, weil viele Personen in der Folge pauschal
alle Umweltvorlagen abgelehnt hätten. In diesem Zusammenhang wurde in der Presse
auch auf die Rolle von SBV-Präsident Ritter (mitte, SG) hingewiesen. Einige Zeitungen
stellten sich die Frage, ob er sich zu wenig für das CO2-Gesetz engagiert habe. Ritter
selber sah die Schuld jedoch nicht bei sich. Der SBV habe sich stark gegen die beiden
Agrar-Initiativen engagiert, daher hätten die nötigen Ressourcen für den Kampf für das
CO2-Gesetz gefehlt. Es sei aber der Bundesrat gewesen, der sich dazu entschieden
habe, im Juni fünf Vorlagen an die Urne zu bringen. Auch die FDP, welche die Ja-
Kampagne angeführt hatte, wurde für den Ausgang des Urnenausgangs verantwortlich
gemacht. Die NZZ meinte dazu: «Die Parteileitung hat sich zwar auf den Klimakurs
begeben. Doch es ist ihr misslungen, die eigene Basis vom Nutzen des CO2-Gesetzes zu
überzeugen.» So vermochte der am 14. Juni 2021 angekündigte Rücktritt der FDP-
Parteipräsidentin Gössi (fdp, SZ) die Medien dann auch nicht allzu sehr zu überraschen
– sie stellten ihn teilweise implizit, teilweise explizit mit dem Abstimmungsergebnis in
Zusammenhang. Gössi selber erwähnte das Abstimmungsresultat allerdings nicht als
Grund für ihren Rückzug. Die NZZ machte einen möglichen weiteren Faktor für die
Ablehnung bei der Klimastreik-Bewegung aus, hatten doch einige Westschweizer
Sektionen für die Ablehnung des CO2-Gesetzes geworben, weil ihnen dieses zu wenig
weit ging. Schliesslich hielten die Medien auch fest, dass das Nein-Komitee und hier
insbesondere die SVP und der HEV eine sehr gute Kampagne durchgeführt hätten.
Diese habe darauf abgezielt, finanzielle Ängste zu schüren; das Nein-Komitee habe die
Erhöhung des Benzinpreises und des Heizölpreises sowie die Flugticketabgabe in den
Mittelpunkt gestellt und damit die umfassende Vorlage zu Fall gebracht. 

Ende Juli 2021 wurde die Nachwahlbefragung von gfs.bern publiziert, die weitere
Informationen zu den verschiedenen Faktoren für die Ablehnung lieferte. So sei es
tatsächlich die ländliche Bevölkerung gewesen, welche das CO2-Gesetz zu Fall gebracht
habe, beschied der Bericht. Sie sei mehrheitlich an die Urne gegangen, um gegen die
Agrar-Initiativen zu stimmen, und habe dabei auch gleich ein Nein gegen das CO2-
Gesetz eingelegt. Als Gründe für die Ablehnung wurden finanzielle Aspekte, aber auch
ein Misstrauen gegenüber den Klimawissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern und
den Umweltverbänden ausgemacht. Des Weiteren wurde festgehalten, dass die FDP-
Wählerschaft das Gesetz grossmehrheitlich ablehnte, obwohl sich die Parteispitze
dafür ausgesprochen und die Ja-Kampagne angeführt hatte. Schliesslich hätten gemäss
Bericht nicht die Jungen, sondern vor allem ältere Bevölkerungsschichten mehrheitlich
gegen das CO2-Gesetz gestimmt. 18

Abfälle

Als zweitletzter Kanton der Schweiz beschloss das Tessin an der Volksabstimmung vom
21. Mai 2017 die flächendeckende Einführung der Kehrichtsackgebühr. Eine
entsprechende Änderung des Ausführungsgesetzes zum Bundesgesetz über den
Umweltschutz, die im November 2016 durch Unterstützung der Grünen,
Sozialdemokraten und Freisinnigen vom Parlament beschlossen worden war, gelangte
zur Abstimmung, weil die Lega gegen den Beschluss erfolgreich das Referendum
ergriffen hatte.  Vor dem Beschluss hatten lediglich 59 der 130 Tessiner Gemeinden
eine entsprechende Gebühr gekannt; auch die Städte Locarno und Lugano hatten bis zu
diesem Zeitpunkt keine Gebühr erhoben. Für die Lega führte dies zur Situation, dass
die Partei eine Vorlage bekämpfte, für die einer ihrer Regierungsvertreter, der
Umweltminister Claudio Zali prominent einstand. Unterstützung erhielt die Gebühr
auch von einer Allianz aus Bürgermeistern der fünf grössten Gemeinden – Lugano,
Bellinzona, Locarno, Chiasso und Mendrisio –, worunter sich mit Marco Borradori
ebenfalls ein Vertreter der Lega befand. Gemäss Angaben der NZZ hatte auch ungefähr
die Hälfte der Lega-Vertreter im Kantonsparlament der Kehrichtsackgebühr positiv
gegenüber gestanden. In den Medien wurde dieser Umstand als Ausdruck der
Zerrissenheit innerhalb der Lega interpretiert, wobei ein «pragmatischer, politisch
korrekter Magistraten-Flügel» (NZZ) einem radikaleren Flügel gegenüberstehe, der
«Lega pura e dura» (Corriere del Ticino), die das Erbe des 2013 verstorbenen Lega-
Gründers Giuliano Bignasca – ein erklärter Gegner der Kehrichtsackgebühr –
weitertrage. An der Volksabstimmung sprachen sich 58.2 Prozent der Stimmenden für
die flächendeckende Einführung der Kehrichtsackgebühr aus, die demnach am 1.
Januar 2018 zur Realität wird. Während Locarno die Gebühr mit 50.5 Prozent Nein-
Stimmen nur knapp ablehnte, fiel die Vorlage mit 64.3 Prozent Nein-Stimmen in Lugano
deutlich durch. Als letzte Bastion ohne Kehrichtsackgebühr verbleibt somit der Kanton
Genf. 19
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